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 Veröffentlicht am 28.04.2004

Kopf

Der Oberste Gerichtshof hat als Revisionsgericht durch den Senatspräsidenten des Obersten Gerichtshofs Dr.

Schiemer als Vorsitzenden sowie die Hofräte des Obersten Gerichtshofs Dr. Pimmer, Dr. Zechner, Dr. Sailer und Dr.

Jensik als weitere Richter in der Rechtssache der klagenden Partei Michael L*****, vertreten durch Dr. Clement

Achammer und andere Rechtsanwälte in Feldkirch, wider die beklagte Partei Stefanie K*****, vertreten durch Mag.

German Bertsch, Rechtsanwalt in Feldkirch, wegen Einwendungen gegen den Anspruch (§ 35 EO; Streitwert 7.487,64

EUR sA), infolge Revision der beklagten Partei gegen das Urteil des Landesgerichts Feldkirch als Berufungsgericht vom

21. März 2003, GZ 3 R 72/03s-17, in der Fassung des Berichtigungsbeschlusses vom 22. Mai 2003, AZ 3 R 72/03s, womit

infolge Berufung der klagenden Partei das Urteil des Bezirksgerichts Feldkirch vom 11. Dezember 2002, GZ 11 C 4/02g-

11, abgeändert wurde, in nichtöDentlicher Sitzung folgendenDer Oberste Gerichtshof hat als Revisionsgericht durch

den Senatspräsidenten des Obersten Gerichtshofs Dr. Schiemer als Vorsitzenden sowie die Hofräte des Obersten

Gerichtshofs Dr. Pimmer, Dr. Zechner, Dr. Sailer und Dr. Jensik als weitere Richter in der Rechtssache der klagenden

Partei Michael L*****, vertreten durch Dr. Clement Achammer und andere Rechtsanwälte in Feldkirch, wider die

beklagte Partei Stefanie K*****, vertreten durch Mag. German Bertsch, Rechtsanwalt in Feldkirch, wegen

Einwendungen gegen den Anspruch (Paragraph 35, EO; Streitwert 7.487,64 EUR sA), infolge Revision der beklagten

Partei gegen das Urteil des Landesgerichts Feldkirch als Berufungsgericht vom 21. März 2003, GZ 3 R 72/03s-17, in der

Fassung des Berichtigungsbeschlusses vom 22. Mai 2003, AZ 3 R 72/03s, womit infolge Berufung der klagenden Partei

das Urteil des Bezirksgerichts Feldkirch vom 11. Dezember 2002, GZ 11 C 4/02g-11, abgeändert wurde, in

nichtöffentlicher Sitzung folgenden

Beschluss

gefasst:

Spruch

Die Revision wird zurückgewiesen.

Die beklagte Partei ist schuldig, der klagenden Partei die mit 875,34 EUR (darin 145,89 EUR USt) bestimmten Kosten

des Revisionsverfahrens binnen 14 Tagen zu ersetzen.

Text

Begründung:

Der nunmehrige Oppositionskläger und vier Mitangeklagte wurden in einem Strafverfahren wegen des Verbrechens

der Vergewaltigung nach § 201 Abs 1 StGB und weiterer Verbrechen mit Urteil vom 18. Juni 1997, im Strafausmaß

abgeändert mit Berufungsurteil vom 20. Mai 1998, zu Freiheitsstrafen verurteilt und alle fünf Verurteilten rechtskräftig

zur ungeteilten Hand zur Zahlung eines Teilschmerzengeldes vonDer nunmehrige Oppositionskläger und vier

Mitangeklagte wurden in einem Strafverfahren wegen des Verbrechens der Vergewaltigung nach Paragraph 201,
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Absatz eins, StGB und weiterer Verbrechen mit Urteil vom 18. Juni 1997, im Strafausmaß abgeändert mit

Berufungsurteil vom 20. Mai 1998, zu Freiheitsstrafen verurteilt und alle fünf Verurteilten rechtskräftig zur ungeteilten

Hand zur Zahlung eines Teilschmerzengeldes von

100.000 S = 7.267,28 EUR sowie der Kläger allein zur Zahlung eines

weiteren Teilschmerzengeldes von 10.000 S = 726,73 EUR an die Oppositionsbeklagte verfällt. Mit rechtskräftigem

Beschluss des Strafgerichts vom 12. Februar 2001 wurden alle fünf Verurteilten zur Zahlung der

Privatbeteiligungskosten (PB-Kosten) der Beklagten von 261.348,24 S = 18.992,92 EUR verpflichtet.

Der mitverurteilte Andreas S***** (in der Folge nur 2.Verurteilter) bezahlte an die Beklagte aufgrund einer

außergerichtlichen Einigung vom Sommer 1999 vereinbarungsgemäß in Raten insgesamt 200.000 S = 14.534,57 EUR,

die letzte Rate Ende August/Anfang September 1999. Damit sollten alle Ansprüche einschließlich aller

Kostenansprüche der Beklagten ihm gegenüber abgegolten sein. Da die Beklagte damals noch minderjährig war,

erteilte das PKegschaftsgericht am 12. Juli 1999 (rechtskräftig) die pKegschaftsbehördliche Genehmigung auch der

Abgeltung aller Ansprüche.

Am 31. Jänner 2000 brachte die Beklagte gegen den Kläger und drei weitere Mitverurteilte (nicht aber gegen den

2.Verurteilten) eine Klage auf Zahlung von 200.000 S = 14.534,57 EUR sA (unter Berücksichtigung der im Strafurteil

zugesprochenen 100.000 S und der Teilzahlung des 2.Verurteilten von 200.000 S) und Feststellung der Haftung für alle

künftigen Schäden ein. Die Beklagte wurde in diesem Verfahren (im Folgenden nur Schmerzengeldprozess) nach

Klagerückziehung unter Anspruchsverzicht - weil die Beklagte und ihre Eltern diesen Prozess nicht mehr fortsetzen

wollten - mit rechtskräftigem Beschluss vom 10. November 2000 zum Ersatz der Kosten ihrer Prozessgegner von je

22.314,60 S verpKichtet. Der Beklagten wurde mit rechtskräftigem Beschluss vom 28. November 2001, GZ 6 E

5266/01y-2 des Erstgerichts (1.Exekutionsverfahren), zur Hereinbringung des Teilschmerzengeldbetrags von 100.000 S

= 7.267,28 EUR die Fahrnis- und die Forderungsexekution nach § 294a EO gegen den Kläger und drei Mitverurteilte

(nicht aber gegen den 2.Verurteilten) bewilligt, weiters mit insoweit rechtskräftigem Beschluss vom 18. Dezember 2001,

GZ 6 E 5638/01d-2 des Erstgerichts (2.Exekutionsverfahren), gegen diese Personen eine weitere Fahrnis- und

Forderungsexekution zur Hereinbringung ihrer obgenannten PB-Kosten.Am 31. Jänner 2000 brachte die Beklagte

gegen den Kläger und drei weitere Mitverurteilte (nicht aber gegen den 2.Verurteilten) eine Klage auf Zahlung von

200.000 S = 14.534,57 EUR sA (unter Berücksichtigung der im Strafurteil zugesprochenen 100.000 S und der

Teilzahlung des 2.Verurteilten von 200.000 S) und Feststellung der Haftung für alle künftigen Schäden ein. Die Beklagte

wurde in diesem Verfahren (im Folgenden nur Schmerzengeldprozess) nach Klagerückziehung unter Anspruchsverzicht

- weil die Beklagte und ihre Eltern diesen Prozess nicht mehr fortsetzen wollten - mit rechtskräftigem Beschluss vom

10. November 2000 zum Ersatz der Kosten ihrer Prozessgegner von je 22.314,60 S verpKichtet. Der Beklagten wurde

mit rechtskräftigem Beschluss vom 28. November 2001, GZ 6 E 5266/01y-2 des Erstgerichts (1.Exekutionsverfahren),

zur Hereinbringung des Teilschmerzengeldbetrags von 100.000 S = 7.267,28 EUR die Fahrnis- und die

Forderungsexekution nach Paragraph 294 a, EO gegen den Kläger und drei Mitverurteilte (nicht aber gegen den

2.Verurteilten) bewilligt, weiters mit insoweit rechtskräftigem Beschluss vom 18. Dezember 2001, GZ 6 E 5638/01d-2

des Erstgerichts (2.Exekutionsverfahren), gegen diese Personen eine weitere Fahrnis- und Forderungsexekution zur

Hereinbringung ihrer obgenannten PB-Kosten.

Der mitverurteilte Jürgen H***** (in der Folge nur 3.Verurteilter) zahlte nach Erhalt der Exekutionsbewilligung am 14.

Jänner 2002 an die Beklagte 100.000 S = 7.267,28 EUR ohne Widmung. Hierauf schränkte die Beklagte die im

1.Exekutionsverfahren betriebene Exekution in Ansehung dieses VerpKichteten zur Gänze und in Ansehung der

weiteren Verpflichteten, darunter des Klägers, auf restliche 378,90 EUR ein. Nach Erhalt einer Zahlung des Arbeitgebers

des Klägers von 614,30 EUR am 9. Jänner 2002 wurde das 1.Exekutionsverfahren am 13. Februar 2002 gemäß § 39 Abs

1 Z 6 EO eingestellt; der Vertreter der Beklagten rechnete den Restbetrag von 235,40 EUR auf die im 2.

Exekutionsverfahren betriebene PB-Kostenforderung an. Auf Antrag der Beklagten wurde dieses

(1.)Exekutionsverfahren in Ansehung des 3. Mitverurteilten (dort 3.VerpKichteten) am 25. Jänner 2002 eingestellt und in

Ansehung der übrigen VerpKichteten auf restliche 15.492,70 EUR (PB-Kosten, Zinsen daraus und Antragskosten von

insgesamt 20.357,69 EUR abzüglich von 4.865 EUR aus der Kostenentscheidung im Schmerzengeldprozess zugunsten

des nunmehrigen Klägers sowie des 2. und des 4.VerpKichteten) eingeschränkt und am 4. November 2002 - somit nach

Schluss der mündlichen Verhandlung in der vorliegenden Oppositionsklage - auf restliches Kapital von 7.487,64 EUR.

Der Arbeitgeber des Klägers leistete in diesem Exekutionsverfahren im Zeitraum bis 2. Oktober 2002 Zahlungen von
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insgesamt 6.103,96 EUR.Der mitverurteilte Jürgen H***** (in der Folge nur 3.Verurteilter) zahlte nach Erhalt der

Exekutionsbewilligung am 14. Jänner 2002 an die Beklagte 100.000 S = 7.267,28 EUR ohne Widmung. Hierauf schränkte

die Beklagte die im 1.Exekutionsverfahren betriebene Exekution in Ansehung dieses VerpKichteten zur Gänze und in

Ansehung der weiteren VerpKichteten, darunter des Klägers, auf restliche 378,90 EUR ein. Nach Erhalt einer Zahlung

des Arbeitgebers des Klägers von 614,30 EUR am 9. Jänner 2002 wurde das 1.Exekutionsverfahren am 13. Februar

2002 gemäß Paragraph 39, Absatz eins, ZiDer 6, EO eingestellt; der Vertreter der Beklagten rechnete den Restbetrag

von 235,40 EUR auf die im 2. Exekutionsverfahren betriebene PB-Kostenforderung an. Auf Antrag der Beklagten wurde

dieses (1.)Exekutionsverfahren in Ansehung des 3. Mitverurteilten (dort 3.VerpKichteten) am 25. Jänner 2002 eingestellt

und in Ansehung der übrigen VerpKichteten auf restliche 15.492,70 EUR (PB-Kosten, Zinsen daraus und Antragskosten

von insgesamt 20.357,69 EUR abzüglich von 4.865 EUR aus der Kostenentscheidung im Schmerzengeldprozess

zugunsten des nunmehrigen Klägers sowie des 2. und des 4.VerpKichteten) eingeschränkt und am 4. November 2002 -

somit nach Schluss der mündlichen Verhandlung in der vorliegenden Oppositionsklage - auf restliches Kapital von

7.487,64 EUR. Der Arbeitgeber des Klägers leistete in diesem Exekutionsverfahren im Zeitraum bis 2. Oktober 2002

Zahlungen von insgesamt 6.103,96 EUR.

Der Kläger begehrte mit seiner Oppositionsklage vom 5. Februar 2002 das Urteil, der Anspruch der Beklagten aus dem

Beschluss des Strafgerichts vom 12. Februar 2001, zu dessen Hereinbringung das Erstgericht mit Beschluss vom 18.

Dezember 2001, AZ 6 E 5638/01d (2.Exekutionsverfahren), die Fahrnis- und Forderungsexekution bewilligt habe, sei

erloschen (gehemmt).

Dazu brachte er - soweit im Revisionsverfahren noch relevant - vor, die vom 2.Mitverurteilten bezahlten 200.000 S =

14.534,57 EUR seien je zur Hälfte auf die titulierte Schadenersatzforderung und auf die bereits entstandenen, aber

noch nicht titulierten PB-Kosten der Beklagten angerechnet worden. Die Schadenersatzforderung, zu deren

Hereinbringung die Beklagte das 1.Exekutionsverfahren geführt habe, sei mit dieser Zahlung erloschen. Die vom

3.Verurteilten geleisteten 100.000 S = 7.267,28 EUR könnten daher nicht auf das bereits bezahlte Teilschmerzengeld,

sondern auf die im 2.Exekutionsverfahren betriebene PB-Kostenforderung angerechnet werden, die in diesem Umfang

getilgt sei. Weiters stehe dem Kläger so wie den anderen VerpKichteten eine Gegenforderung aus der

Kostenentscheidung im näher genannten Zivilprozess von 4.865 EUR zu.

Die Beklagte wendete ein, sie habe mit dem 2.Mitverurteilten einen außergerichtlichen Vergleich geschlossen, wonach

er zur Gänze aus der Haftung entlassen worden sei. Die Anrechnung der von ihm geleisteten Beträge auf die

Exekutionstitel sei nicht vereinbart worden. Um die sonst geleisteten Zahlungen und Gegenforderungen seien die

betreDenden Exekutionsverfahren eingeschränkt worden. Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab; den im

Wesentlichen eingangs wiedergegebenen Sachverhalt beurteilte es rechtlich dahin, die vom 2.Verurteilten geleistete

Zahlung von 200.000 S = 14.534,57 EUR sei in den beiden Exekutionsverfahren nicht zu berücksichtigen. Zwischen der

Beklagten und dem 2.Verurteilten sei dessen Haftungsentlassung vereinbart worden. Diese sei rechtlich als

entgeltlicher Verzicht auf die Exekution der bereits titulierten Forderung sowie auf weitere Ansprüche zu werten. Die

Anrechnung der vom 3.Verurteilten geleisteten Zahlung von 100.000 S = 7.267,28 EUR im 1.Exekutionsverfahren sei

rechtmäßig erfolgt.

Das Berufungsgericht änderte das Ersturteil im klagestattgebenden

Sinn ab. Es führte in rechtlicher Hinsicht aus, zur Zeit der - ohne

übereinstimmende Widmung erfolgten - Zahlung von 200.000 S =

14.534,57 EUR durch den 2.Verurteilten habe erst eine titulierte

Forderung der Beklagten (rechtskräftig zugesprochenes

Teilschmerzengeld) von 100.000 S = 7.267,28 EUR existiert. Die noch

nicht bestimmten, aber bereits entstandenen und abzugeltenden

PB-Kosten der Beklagten seien Gegenstand der pflegschaftsbehördlichen

Genehmigung der mit dem 2.Verurteilten getroffenen Vereinbarung

gewesen. Der objektiv erkennbare Zweck der Vereinbarung sei gewesen,



dass der 2.Verurteilte gegenüber der Beklagten aus der Haftung für

alle, auch noch nicht titulierte Ansprüche entlassen werde. Es

bestünden aber keine Anhaltspunkte, dass der 2.Verurteilte die

Zahlung zu Gunsten der anderen Schädiger erbringen und diese von

ihrer Leistungsverpflichtung befreien wollte. Daher sei die von der

Beklagten mit dem 2.Verurteilten getroffene Vereinbarung wie folgt

auszulegen: Mit der Zahlung von 200.000 S = 14.534,57 EUR sollte 1/5

des Teilschmerzengeldes von 100.000 S = 7.267,28 EUR, somit 20.000 S

= 1.453,46 EUR und 1/5 der - zu diesem Zeitpunkt noch nicht

bestimmten - PB-Kosten von 261.348,24 S = 18.992,92 EUR getilgt

werden, somit 52.269,65 S = 3.798,58 EUR. Mit diesem Betrag sei der

Gegenstand dieses (des 2.) Exekutionsverfahrens bildende Anspruch getilgt, sodass an PB-Kosten ein noch oDener

Betrag von 209.078,59 S = 15.194,33 EUR verbleibe. 20.000 S = 1.453,46 EUR entNelen auf die

Teilschmerzengeldforderung der Klägerin, die Gegenstand des 1. Exekutionsverfahrens gewesen sei. Da die

Teilschmerzengeldforderung daher durch diese Zahlung nicht zur Gänze getilgt worden sei, sei die in diesem Verfahren

geleistete Zahlung des Arbeitgebers des Klägers von 614,30 EUR nicht zur Gänze auf den Anspruch, der Gegenstand

des 2. Exekutionsverfahrens sei, anzurechnen. Eine teilweise Anrechnung sei mit 235,40 EUR erfolgt. Die

Außerstreitstellung in einem früheren Verfahren habe keine Rechtswirkung, zumal hier nur eine Tatsache außer Streit

gestellt worden und der 2.Verurteilte an diesem Verfahren gar nicht beteiligt gewesen sei.

Der 3.Verurteilte habe 100.000 S = 7.267,28 EUR gezahlt und mit dem Vertreter der Beklagten vereinbart, dass mit

dieser Zahlung keine weiteren Ansprüche mehr gegen ihn gestellt und die beiden Exekutionsverfahren eingestellt

würden, was tatsächlich geschehen sei. Dass der 3.Verurteilte eine Widmung dieses Betrags vorgenommen habe,

ergebe sich aus den erstgerichtlichen Feststellungen nicht.

Fehle es an einer solchen Widmungserklärung, so sei regelmäßig eine

verhältnismäßige Tilgung der Schulden anzunehmen, sofern dem

Gläubiger mehrere Forderungen zustünden. Hier sei die geleistete

Zahlung verhältnismäßig auf die zum Zeitpunkt der Zahlung offenen

Verbindlichkeiten anzurechnen. Eine restliche

Teilschmerzengeldforderung habe mit 80.000 S = 5.813,83 EUR

ausgehaftet; zuzüglich der Exekutionskosten von 5.213,76 S = 378,90

EUR sei im 1.Exekutionsverfahren eine Forderung von 85.213,76 S

betrieben worden. Im 2.Exekutionsverfahren sei nach Abzug der vom

2. Verurteilten geleisteten Zahlungen eine Forderung von 209.078,59 S

= 15.194,33 EUR betrieben worden. Würden die Beträge von 85.213,76 S

= 6.192,73 EUR und 209.078,59 S = 15.194,33 EUR in Relation gesetzt,

ergebe sich ein Verhältnis von 29 % zu 71 %. Das bedeute, dass die vom 3.Verurteilten geleistete Zahlung zu 29 % auf

den im 1. Exekutionsverfahren betriebenen Anspruch und zu 71 % auf den im 2. Exekutionsverfahren betriebenen

Anspruch anzurechnen sei. Die Forderung der Beklagten, die Gegenstand des 2.Exekutionsverfahren sei, reduziere sich

um die anteilige Zahlung des 3.Verurteilten von 71.000 S (71 % von 100.000 S) auf 138.078,59 S = 10.034,56 EUR.

Hievon sei eine Gegenforderung (Kosten) in unbestrittener Höhe von

4.865 EUR sowie eine weitere Gegenforderung von 300,28 EUR und eine anteilige Zahlung von 235,40 EUR abzuziehen,

was einen Restbetrag von 4.633,88 EUR ergebe. Im Zuge des Exekutionsverfahrens habe der Arbeitgeber des Klägers



Zahlungen von insgesamt 6.130,96 EUR geleistet, die bei Urteilsfällung zu berücksichtigen seien, weil der

Oppositionskläger sein Klagebegehren zusätzlich auch auf eine erst im Zuge des Rechtsstreits vorgenommene

Erfüllung des Anspruchs des betreibenden Gläubigers stützen könne. Dieses Vorbringen verstoße nicht gegen die

Eventualmaxime. Es verbleibe somit keine oDene Forderung der Beklagten aus dem Titel der PB-Kosten im

Strafverfahren.

Rechtliche Beurteilung

Die von der zweiten Instanz im Verfahren nach § 508 ZPO - wegen fehlender Rsp zur Frage, ob und wie bei Bestehen

mehrerer, teils titulierter Forderungen einer Gläubigerin die Zahlung eines Solidarschuldners aufzuteilen sei, sowie ob

und inwieweit eine Exekutionsführung EinKuss auf die Zuordnung einer von einem Solidarschuldner geleisteten

Zahlung habe - nachträglich zugelassene Revision der Beklagten ist entgegen diesem Beschluss des Berufungsgerichts,

an den der Oberste Gerichtshof nicht gebunden ist,Die von der zweiten Instanz im Verfahren nach Paragraph 508, ZPO

- wegen fehlender Rsp zur Frage, ob und wie bei Bestehen mehrerer, teils titulierter Forderungen einer Gläubigerin die

Zahlung eines Solidarschuldners aufzuteilen sei, sowie ob und inwieweit eine Exekutionsführung EinKuss auf die

Zuordnung einer von einem Solidarschuldner geleisteten Zahlung habe - nachträglich zugelassene Revision der

Beklagten ist entgegen diesem Beschluss des Berufungsgerichts, an den der Oberste Gerichtshof nicht gebunden ist,

mangels Vorliegens einer Rechtsfrage von erheblicher Bedeutung iSd § 502 Abs 1 ZPO nicht zulässig.mangels

Vorliegens einer Rechtsfrage von erheblicher Bedeutung iSd Paragraph 502, Absatz eins, ZPO nicht zulässig.

Die Beklagte wendet sich gegen die Rechtsansicht des Berufungsgerichts betreDend die Anrechnung der Zahlungen

der beiden Mitschuldner des Klägers und die Auslegung der diesen Zahlungen zugrundeliegenden Vereinbarungen.

a) Der behauptete Verfahrensmangel zweiter Instanz liegt, wie der Oberste Gerichtshof prüfte, nicht vor (§ 510 Abs 3

ZPO).a) Der behauptete Verfahrensmangel zweiter Instanz liegt, wie der Oberste Gerichtshof prüfte, nicht vor

(Paragraph 510, Absatz 3, ZPO).

b) Gemäß § 893 erster Halbsatz ABGB darf der Gläubiger, sobald ein Mitschuldner das Ganze entrichtet hat, von den

übrigen Mitschuldnern nichts mehr fordern. Damit wird die objektive Wirkung der Erfüllung im ersten Halbsatz für

passive Korrealität (§ 891 ABGB) angeordnet (Gamerith in Rummel3 § 893 ABGB Rz 1). Vollständige Erfüllung wirkt

somit objektiv, das heißt zugunsten aller Solidarschuldner; gleiches gilt nach herrschender Ansicht für Befriedigung

durch Teilerfüllung eines Mitschuldners (SZ 65/156 u.a.; RIS-Justiz RS0017310; Gamerith aaO Rz 2; Apathy in

Schwimann2, § 893 ABGB Rz 1, je mwN). Es entspricht der stRsp, dass somit Zahlungen eines Solidarschuldners auch

gegenüber den anderen Solidarschuldnern dem Gläubiger gegenüber als schuldtilgend anzurechnen sind und im

Umfang der Zahlung ein Regressrecht (§ 896 ABGB) entsteht. Da der Gläubiger die Leistung nur einmal beanspruchen

kann, muss die Erfüllung einer Gesamtschuld begriDsmäßig für und gegen alle Schuldner wirken (SZ 65/156).b) Gemäß

Paragraph 893, erster Halbsatz ABGB darf der Gläubiger, sobald ein Mitschuldner das Ganze entrichtet hat, von den

übrigen Mitschuldnern nichts mehr fordern. Damit wird die objektive Wirkung der Erfüllung im ersten Halbsatz für

passive Korrealität (Paragraph 891, ABGB) angeordnet (Gamerith in Rummel3 Paragraph 893, ABGB Rz 1). Vollständige

Erfüllung wirkt somit objektiv, das heißt zugunsten aller Solidarschuldner; gleiches gilt nach herrschender Ansicht für

Befriedigung durch Teilerfüllung eines Mitschuldners (SZ 65/156 u.a.; RIS-Justiz RS0017310; Gamerith aaO Rz 2; Apathy

in Schwimann2, Paragraph 893, ABGB Rz 1, je mwN). Es entspricht der stRsp, dass somit Zahlungen eines

Solidarschuldners auch gegenüber den anderen Solidarschuldnern dem Gläubiger gegenüber als schuldtilgend

anzurechnen sind und im Umfang der Zahlung ein Regressrecht (Paragraph 896, ABGB) entsteht. Da der Gläubiger die

Leistung nur einmal beanspruchen kann, muss die Erfüllung einer Gesamtschuld begriDsmäßig für und gegen alle

Schuldner wirken (SZ 65/156).

Hingegen wirkt der vom Gläubiger bloß einem Mitschuldner gewährte

Schulderlass im Hinblick auf die Regelung des § 894 ABGB in der Regel

nur (subjektiv) diesem gegenüber. Welche Wirkung beabsichtigt war,

ist Auslegungsfrage (SZ 56/21 = JBl 1983, 537 u.a.; RIS-Justiz

RS0017310). Nach Auffassung des Erstrichters hätten sich der

2. Verurteilte und die Beklagte lediglich dahin geeinigt, dass gegen
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eine Zahlung der 2.Verurteilte aus der Haftung entlassen und

sämtliche Ansprüche der Beklagten ihm gegenüber ein- für allemal

erledigt sein sollten. Diese Haftungsentlassung sei rechtlich als

entgeltlicher Verzicht auf die Exekution der bereits titulierten

Forderung sowie auf weitere Ansprüche zu werten, zumal der

2. Verurteilte mehr als das Doppelte seines Anteils an der titulierten

Solidarschuld bezahlt habe, ohne bei seinen Mitschuldnern Regress zu

nehmen. Dass mit der Zahlung auch die Ansprüche der Beklagten

gegenüber dessen vier Mitschuldnern erloschen sein sollten, fehlten

Beweisergebnisse, sodass die Zahlung des 2.Verurteilten im

(2.)Exekutionsverfahren nicht zu berücksichtigen sei. Diese

Ausführungen übersehen, dass bei sachgerechter Auslegung vor Allem

unter dem Blickwinkel des Zwecks der Vereinbarung jedenfalls die

Zahlung von 1/5 des allen fünf Mittätern solidarisch ohne Zinsen

auferlegten Schmerzengeldes von 100.000 S und 1/5 der (erst später

betragsmäßig bekannten) ohne Zinsen auferlegten PB-Kosten, die

bereits Gegenstand der pflegschaftgerichtlichen Genehmigung der mit

dem 2.Verurteilten geschlossenen Vereinbarung waren, somit 20.000 S =

1.453,46 EUR und 52.269,65 S = 3.798,58 EUR, insgesamt somit 5.252,04

EUR nicht für den Verzicht der Beklagten auf weitere Schmerzengeldansprüche der Beklagten gezahlt wurden, sondern

in Erfüllung seiner bestehenden Solidarschulden. ZutreDend verweist die zweite Instanz in diesem Zusammenhang bei

den PB-Kosten auf die sonst verbliebene Regressmöglichkeit der übrigen Verurteilten gegen den

2. Verurteilten, wenn diese PB-Kosten nicht anteilsmäßig getilgt worden wären (§ 896 ABGB).2. Verurteilten, wenn diese

PB-Kosten nicht anteilsmäßig getilgt worden wären (Paragraph 896, ABGB).

In diesem Umfang muss daher die Zahlung des 2.Verurteilten auch der Schuld des Klägers angerechnet werden. Diese

AuDassung vertrat auch zutreDend die zweite Instanz mit dem Hinweis. Dass die Beklagte in der Folge die gegen die

anderen Verurteilten eingebrachte Klage auf Zahlung weiteren Schmerzengelds - aus welchen Gründen auch immer -

am 16. Oktober 2000, somit mehr als ein Jahr nach der Zahlung des 2. Verurteilten, zurückzog, ist für die

vorgenommene Vertragsauslegung irrelevant; hier wurde ja gerade durch die Vereinbarung der Zahlung weiteren

Schmerzengeldes bezweckt, eine Klageführung auch gegen den

2. Verurteilten zu verhindern. Er wurde ja auch von der Beklagten wegen weiteren Schmerzengeldes nicht gerichtlich

belangt. Gegenstand der Exekution, gegen die sich der Kläger mit seiner Oppositionsklage wendet, sind die PB-Kosten

von 261.348,24 S = 18.992,92 EUR, auf die somit vom 2.Verurteilten auch mit schuldbefreiender Wirkung für den Kläger

52.269,65 S = 3.798,58 EUR (mit)gezahlt wurden, sodass ein ungetilgter Rest an PB-Kosten von 209.078,59 S =

15.194,33 EUR verbleibt.

Was die Anrechnung der vom 3.Verurteilten geleisteten Zahlung von 100.000 S = 7.267,28 EUR anlangt, ist vorweg

hervorzuheben, dass die Beklagte mit ihrer Meinung, zu dieser Zeit habe nur die Exekutionsbewilligung im

1.Exekutionsverfahren vorgelegen, nicht von den Tatsachenfeststellungen ausgeht. Vielmehr lag dieser Zahlung die

Vereinbarung mit der Beklagten zugrunde, dass gegen den

3. Verurteilten keine weiteren Ansprüche gestellt und beide anhängigen Exekutionsverfahren gegen diesen

Verpflichteten eingestellt werden, was in der Folge auch geschah. Eine Anrechnung wie beim

2. Verurteilten eines Teils der Zahlung für einen Verzicht auf weitere Schmerzengeldforderungen der Beklagten muss

mangels Widmung der Zahlung (§ 1415 ABGB) bei sachgerechter Auslegung daran scheitern, dass zum Zeitpunkt der
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Zahlung diese Schadenersatzklage von der Beklagten bereits auch gegen den 3.Verurteilten unter Anspruchsverzicht

zurückgezogen war. Es entspricht die vom Berufungsgericht vorgenommene Anrechnung auf die in den beiden

anhängigen Exekutionsverfahren betriebenen Forderungen jeweils entsprechend der Höhe dieser beiden Forderungen

der Sachlage, zumal beide Forderungen fällig, unverzinst und in Exekution gezogen waren, eine Widmung fehlte, die

gesetzlichen Anrechnungsregeln des § 1416 zweiter Halbsatz ABGB sich hier als unanwendbar erweisen und letztlich

nach der Zahlung des 3.Verurteilten beide Exekutionen eingestellt und keine weiteren Forderungen mehr erhoben

werden. Bei der Anrechnung von Zahlungen dritter solidarisch mithaftender Mittäter unter Zugrundelegung der im

Einzelfall getroDenen Vereinbarungen sind somit keine erhebliche Rechtsfragen iSd § 502 Abs 1 ZPO zu beurteilen, weil

die Auslegung der schlüssigen Widmungserklärung des Schuldners eine Frage des Einzelfalls ist, die - von Fällen einer

hier nicht vorliegenden krassen Fehlbeurteilung durch die zweite Instanz abgesehen - nicht revisibel ist (vgl. 8 ObS

1/04m).2. Verurteilten eines Teils der Zahlung für einen Verzicht auf weitere Schmerzengeldforderungen der Beklagten

muss mangels Widmung der Zahlung (Paragraph 1415, ABGB) bei sachgerechter Auslegung daran scheitern, dass zum

Zeitpunkt der Zahlung diese Schadenersatzklage von der Beklagten bereits auch gegen den 3.Verurteilten unter

Anspruchsverzicht zurückgezogen war. Es entspricht die vom Berufungsgericht vorgenommene Anrechnung auf die in

den beiden anhängigen Exekutionsverfahren betriebenen Forderungen jeweils entsprechend der Höhe dieser beiden

Forderungen der Sachlage, zumal beide Forderungen fällig, unverzinst und in Exekution gezogen waren, eine Widmung

fehlte, die gesetzlichen Anrechnungsregeln des Paragraph 1416, zweiter Halbsatz ABGB sich hier als unanwendbar

erweisen und letztlich nach der Zahlung des 3.Verurteilten beide Exekutionen eingestellt und keine weiteren

Forderungen mehr erhoben werden. Bei der Anrechnung von Zahlungen dritter solidarisch mithaftender Mittäter

unter Zugrundelegung der im Einzelfall getroDenen Vereinbarungen sind somit keine erhebliche Rechtsfragen iSd

Paragraph 502, Absatz eins, ZPO zu beurteilen, weil die Auslegung der schlüssigen Widmungserklärung des Schuldners

eine Frage des Einzelfalls ist, die - von Fällen einer hier nicht vorliegenden krassen Fehlbeurteilung durch die zweite

Instanz abgesehen - nicht revisibel ist vergleiche 8 ObS 1/04m).

Dass der Oppositionskläger nach Lehre und Rsp bis zum Schluss der

mündlichen Verhandlung im Oppositionsprozeß sein Klagebegehren

zusätzlich auf eine erst im Zuge dieses Rechtsstreites vorgenommene

Erfüllung des Anspruchs des betreibenden Gläubigers stützen kann,

wenn dieses Vorbringen nicht gegen die Eventualmaxime verstößt,

entspricht der stRsp. Das können auch Zahlungen sein, die im Zug der

bekämpften Exekution eingegangen sind (3 Ob 106/68 u.a.; RIS-Justiz

RS0001398). Hier erfolgte die Klagseinbringung am 5. Februar 2002,

die Zahlungen des Drittschuldners (Arbeitgebers) von 6.103,96 EUR bis

2. Oktober 2002, somit vor Schluss der mündlichen Verhandlung am 25.

Oktober 2002. Dies wird im Rechtsmittel auch nicht in Zweifel

gezogen.

Die Revision der Beklagten muss demnach zurückgewiesen werden. Die Kostenentscheidung gründet sich auf die §§

41, 50 ZPO. Der Kläger hat in seiner Revisionsbeantwortung auf die Unzulässigkeit der gegnerischen Revision

hingewiesen.Die Revision der Beklagten muss demnach zurückgewiesen werden. Die Kostenentscheidung gründet sich

auf die Paragraphen 41,, 50 ZPO. Der Kläger hat in seiner Revisionsbeantwortung auf die Unzulässigkeit der

gegnerischen Revision hingewiesen.
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